
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/3/23 2Ob172/55,
7Ob464/57, 3Ob131/50

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1955

Norm

GBG §61 B1

Rechtssatz

Die Rechtsprechung hat zwar die Anmerkung der Streitanhängigkeit auch aus Anlaß anderer als der in den §§ 61, 69

und 70 GBG bezeichneten Fälle für zulässig erklärt, jedoch die Anmerkung einer Klage auf Anerkennung und

Einräumung des Eigentumsrechtes an einer Liegenschaft oder auf Erfüllung eines Übereinkommens nicht gestattet.

Entscheidungstexte

3 Ob 131/50

Entscheidungstext OGH 15.03.1950 3 Ob 131/50

Veröff: JBl 1950,378

2 Ob 172/55

Entscheidungstext OGH 23.03.1955 2 Ob 172/55

7 Ob 464/57

Entscheidungstext OGH 09.10.1957 7 Ob 464/57

Ähnlich; Beisatz: Klage auf Duldung der Verbücherung einer Dienstbarkeit. (T1)
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